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Anfrage Roth David und Mit. über die Entwicklung der individuellen Prämien-

verbilligung im Kanton Luzern und die Auswirkungen des Entscheides des Bun-

desparlaments  

 

eröffnet am 18. September 2023 

 

 

Das Bundesparlament hat im September 2023 über einen Gegenvorschlag zur SP-Prämien-

entlastungsinitiative beraten. Während der monatelangen Beratung wurde der Betrag, wel-

cher zusätzlich zur Verfügung gestellt werden soll, immer kleiner. Letztlich soll pro Einwohne-

rin und Einwohner des Kantons Luzern ein Betrag von durchschnittlich Fr. 5.50 pro Monat zu-

sätzlich zur Verfügung stehen.  

 

Fragen: 

1. Beurteilt der Regierungsrat des Kantons Luzern dies als ausreichend, um die steigende 

Prämienlast für die Bevölkerung zu dämpfen? 

2. Wie viele zusätzliche Personen im Kanton Luzern profitieren von diesem Gegenvorschlag? 

3. Im Jahr 2005 betrug die mittlere Krankenkassenprämie noch 171 Franken, im Jahr 2022 ist 

sie 100 Franken höher. Im gleichen Zeitraum ist der Betrag pro Kopf, der für die individu-

elle Prämienverbilligung (IPV) zur Verfügung steht, gerade mal von 40 auf 45 Franken ge-

stiegen.  

Wie hat sich der zur Verfügung stehende Betrag pro Einwohner und Einwohnerin für die 

IPV entwickelt? Wir bitten um folgende tabellarische Darstellung: 

 

 Jahre 19962022 

IPV pro Einwohner:in pro Monat  

durchschnittliche Krankenkassenprämie pro Monat  

Differenz zwischen durchschnittlicher Krankenkas-

senprämie und durchschnittlicher IPV pro Einwoh-

ner:in 

 

zur Verfügung stehender Betrag pro Einwohner:in 

pro Monat ohne Beiträge an Sozialhilfe-, IV- und EL-

Bezüger:innen 

 

Gesamtausgaben der Luzerner Bevölkerung für 

Krankenkassenprämien, die nicht von der IPV finan-

ziert werden 

 

 

4. Wie haben sich die Anteile, welche Bund, Kanton und Gemeinden an den Gesamtaufwen-

dungen für die IPV tragen, zwischen 1996 und 2022 entwickelt? 

5. Wie hoch ist die durchschnittliche zusätzliche Entlastung pro Person und Monat durch 

den Vorschlag des Bundesparlaments? 
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6. Ist der Regierungsrat bereit, über die vom Bundesparlament beschlossenen Vorgaben 

hinaus Mittel für die Prämienverbilligung zur Verfügung zu stellen? 

 

Roth David 

 

Meier Anja, Engler Pia, Lehmann Meta, Widmer Reichlin Gisela, Galbraith Sofia, Muff Sara, 

Schneider Andy, Fässler Peter, Pilotto Maria, Setz Isenegger Melanie, Bühler-Häfliger Sarah, 

Candan Hasan 
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Das Bundesparlament hat im September 2023 über einen Gegenvorschlag zur SP-Prämienentlastungsinitiative beraten. Während der monatelangen Beratung wurde der Betrag, welcher zusätzlich zur Verfügung gestellt werden soll, immer kleiner. Letztlich soll pro Einwohnerin und Einwohner des Kantons Luzern ein Betrag von durchschnittlich Fr. 5.50 pro Monat zusätzlich zur Verfügung stehen. 



Fragen:

1. Beurteilt der Regierungsrat des Kantons Luzern dies als ausreichend, um die steigende Prämienlast für die Bevölkerung zu dämpfen?

2. Wie viele zusätzliche Personen im Kanton Luzern profitieren von diesem Gegenvorschlag?

3. Im Jahr 2005 betrug die mittlere Krankenkassenprämie noch 171 Franken, im Jahr 2022 ist sie 100 Franken höher. Im gleichen Zeitraum ist der Betrag pro Kopf, der für die individuelle Prämienverbilligung (IPV) zur Verfügung steht, gerade mal von 40 auf 45 Franken gestiegen. 

Wie hat sich der zur Verfügung stehende Betrag pro Einwohner und Einwohnerin für die IPV entwickelt? Wir bitten um folgende tabellarische Darstellung:



		

		Jahre 19962022



		IPV pro Einwohner:in pro Monat

		



		durchschnittliche Krankenkassenprämie pro Monat

		



		Differenz zwischen durchschnittlicher Krankenkassenprämie und durchschnittlicher IPV pro Einwohner:in

		



		zur Verfügung stehender Betrag pro Einwohner:in pro Monat ohne Beiträge an Sozialhilfe-, IV- und EL-Bezüger:innen

		



		Gesamtausgaben der Luzerner Bevölkerung für Krankenkassenprämien, die nicht von der IPV finanziert werden

		







4. Wie haben sich die Anteile, welche Bund, Kanton und Gemeinden an den Gesamtaufwendungen für die IPV tragen, zwischen 1996 und 2022 entwickelt?

5. Wie hoch ist die durchschnittliche zusätzliche Entlastung pro Person und Monat durch den Vorschlag des Bundesparlaments?

6. Ist der Regierungsrat bereit, über die vom Bundesparlament beschlossenen Vorgaben hinaus Mittel für die Prämienverbilligung zur Verfügung zu stellen?



Roth David



Meier Anja, Engler Pia, Lehmann Meta, Widmer Reichlin Gisela, Galbraith Sofia, Muff Sara, Schneider Andy, Fässler Peter, Pilotto Maria, Setz Isenegger Melanie, Bühler-Häfliger Sarah, Candan Hasan
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